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Geoditische Grundlagen
der Vermessungen in den Kantonen St.Gallen

und Appenzell 1.-Rh. und A.-Rh.*

" Mitteilung der Eidg. Landestopographie,
verfaBt von Sektionschef ¥. Ganz, Grundbuchgeometer.
(Schlus3.)

Trigonometrische Bestimmung der Punkthéhen fiir die dlteren
und neueren Triangulationen I—IV. Ordnung
1840-1940

In seiner ,,Ergebnisse‘ betitelten Veréffentlichung iiber
die eidgendssischen Triangulationen I. und II. Ordnung
widmet Eschmann 1840 der damals jungen Wissenschaft der
trigonometrischen Héheniibertragung eingehende Erorte-
rungen; besonders die Einflisse der Refraktionserscheinun-
gen behandelt er in lingeren Ausfiihrungen unter Bekannt-
gabe praktischer Erfahrungen. Die Héhen fiir die eidgenos-
sischen Triangulationspunkte des Hauptnetzes sind auf
Seite 224 der.,,Ergebnisse‘ gerechnet. Ausgangspunkt fir
die ganze Héhenrechnung war der Punkt I. Ordnung Chasse-
ral, dessen Hohe von den franzosischen Geoditen aus zwel

Einzelresultaten von 1610,54 und 1608,60 zu 1609,57 ge-

* Verdffentlichung zuge]assen unter Bewilligung Nr. 6265 vom
22, Juli 1942, BRB. vom 3. Oktober 1939.
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mittelt wurde. In einem Héhenzug tiber Réthifluh, Wisen-
berg, Lagern, Uto, Napf iibertrug Eschmann diese Hohe
durch gegenseitig gemessene Hoéhenunterschiede auf Rigs.
Hornli 1st dann aus Rigi und Uto, Scheye aus Rigi und Uto,
Sdntis aus Hornli, Scheye und Rigi, also mit einer oder zwei
iiberschiissigen Messungen berechnet worden. Die Einzel-
resultate weisen nur Abweichungen von einigen wenigen
Zentimetern auf, so dafl der mittlere Bestimmungsfehler,
systematische Fehlereinfliisse nicht beriicksichtigt, unter
410 cm zu stehen kommt. Ein solches Resultat setzt genaue
Beobachtung und leistungsfihige Instrumente voraus. Von
diesen Grundlagen aus hat dann Eschmann die Héhen der
Triangulationspunkte seines kantonal-sanktgallischen Netzes
abgeleitet. 7

Ahnlich wie die Ubertragung der Anschluhshe 1609,57
von Chasseral auf Rigi wurde sie von Eschmann auch mit
dem mittleren Wasserspiegel des Genfersees in Beziehung
gebracht und da die Pierre de Niton 1,60 m héher liegt als
das Mittelwasser des Sees, ist durch Eschmann in jenem
Zeitpunkt die Hohe dieses Fixpunktes zu 376,2, also 2,6 m
hoher als seine heute giiltige Hohe 373,6 ermittelt worden's.
Dieser Horizontunterschied hat sich fiir die Eschmannschen
Punkte in der Nordostschweiz dann noch um —5 cm, d. h.
auf durchschnittlich 42,55 m verkleinert.

Pféindler standen von 1874 bis 1883 als Grundlage fiir
seine trigonometrische Héhenbestimmung wesentlich zu-
verlissigere Werte zur Verfiigung, als wie sie Eschmann
besaB8, denn die schweizerische Geoditische Kommission
hatte inzwischen im Jahr 1865 mit dem Prizisionsnivelle-
ment begonnen und auch das Hauptpolygon XIV Konstanz—
Rorschach-Sargans—Pfiffikon (Schwyz)-Ziirich-Winterthur—
Konstanz 1876 vollendet. Die von Pfindler beniitzten Hohen
der Fixpunkte des Prizisionsnivellements waren als relative
Héhen zur Pierre de Niton angegeben. Die Meereshohe
dieses Ausgangspunktes selbst wurde unter Oberst Siegfried
im Jahr 1871 wieder aus der oben angegebenen Hohe des
Punktes I. Ordnung Chasseral zu 376,86 m abgeleitet. So-
mit bildete dieser sogenannte ,,alte Horizont“ die Grund-
lage fiir Pfindlers trigonometrische Hohen. Er konnte seine
Triangulationspunkte Hurden, Reichenburg, Splee, Haag,
Altenrhein und Bleiche durch geometrisches Nivellement
an das Prizisionsnivellement anschliefen und auch die tri-
gonometrisch bestimmten Héhenfixpunkte NF 107* bei
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Bilten, NF 81% bei Werdenberg und NF 72 bei Oberriet
direkt als HohenanschluB beniitzen. Ferner stand ihm die
Hohe von Hoérnli aus der Ziirchertriangulation zur Verfii-
gung. Das trigonometrische Hohennetz wurde in erster
Linie auf Hohenziige aufgebaut, die beidseitig an nivellierte
Hohen anschlossen, und dann durch Einzelpunkteinschal-
tungen erginzt. Der Genauigkeitsgrad dieser trigonometri-
schen Hoéhenbestimmungen ist verhiltnisméBig bescheiden.
Die 22 Héhenziige schlieBen im Durchschnitt mit +43 cm
AnschluBBzwang ab. Bei einzelnen Ziigen geht dieser Zwang
bis auf 80 und 85 cm. Die Einzelpunkte sind durch drei bis
vier sehr oft nur einseitig gemessene Hohenunterschiede
bestimmt. Abweichungen zwischen den einzelnen Bestim-
mungselementen betragen dabei oft 70 bis 80 cm; der mitt-
lere Fehler einer Punkthohe schitzungsweise 450 ¢m. Den
groBten Anteil an den Unsicherheiten trigt ohne Zweifel die
Unbestimmtheit der Zielpunkte und ihre Beziehung zur
Punktversicherung, denn Ingenieur Pfindler bezog seine
Hohenangaben in den meisten Fillen auf die Bodenhdhe
beim Punkt, anstatt auf den Versicherungsstein. Das mag
darauf zuriickzufithren sein, daf3 eine zentrische Versiche-
rung, wie wir bereits wissen, in vielen Fillen fehlte und die
exzentrischen Signalsteine wahrscheinlich erst nach der
Messung gesetzt wurden. Dafl die unsichern Héhen der
Punkte Pfindlers spiter bei ihrer Verwendung fiir die Forst-
und Katastertriangulationen IV. Ordnung unangenehme
Folgen hatten und ofters Resultate lieferten, welche die
Toleranzgrenzen des Geometerkonkordates und der Instruk-
tion fiir die Forstvermessungen tiberschritten, ist begreiflich.
Fiir ihren eigentlichen Zweck, die Revision und Neuauf-
nahme der Siegfriedblatter 1 :25 000, mogen sie geniigt
haben. _

Ingenieur Reber beniitzte fiir die Héhenbestimmungen
in seiner Triangulation II./III. Ordnung von 1898/1902 als
Grundlage die Ergebnisse des durch die Eidgendssische
Landestopographie revidierten und erginzten Prizisions-
nivellements, wie sie in den Lieferungen 2, 4, 5 und 6 in den
Jahren 1895 bis 1897 erschienen waren. Auch er legte, wie
Ing. Pfindler, den beniitzten Héhenfixpunkten die Bezugs-
hohe 376,86 von Pierre de Niton zugrunde, denn die Unter-
suchungen Dr. Hilfikers von 1902, die diesen alten Horizont
als um 3,26 m zu hoch nachwiesen, sind erst spiter, im
Jahr 1910, durch die bundesrechtlichen Erlasse fiir die
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schweizerische Grundbuchvermessung als allgemein giiltig
erklirt worden. Als Ausgangspunkte standen Ing. Reber fiir
den Aufbau seines Hohennetzes, die nivellierten Triangu-
lationspunkte Schwarzenbach, Goldach, Altenrhein, Die-
poldsau, Haag, Sevelen, Gibris A und B, Splee, Weesen,
Reichenburg und Hurden zur Verfiigung. Von benach-
barten Kantonen iibernahm er die dort bereits bestimmten
Hohen der Triangulationspunkte Flischerberg, Pizalun,
Jenins, Calanda, Vorab und Hoérnli. Er vermied die An-
wendung von Hohenziigen, bestimmte vielmehr jede Station
und jeden Hochpunkt als Einzelpunkt aus méglichst vielen
bekannten AnschluBpunkten. Die ersten Stationen sind aus-
schlieBlich aus nivellitisch festgelegten Punkten abgeleitet.
Die Hohenangabe bezieht sich durchwegs auf die Ober-
flichen der zentrischen Signalsteine und Kreuzzeichen, die
ja, wie wir oben gesehen haben, vor Beginn' der Winkel-
messungen neu gesetzt und versichert worden waren. Die
Beziehung vom Zielpunkt zum Instrumentenstandpunkt,
bzw. zur Punktversicherung, sind mit aller Sorgfalt erhoben
worden. Aus diesen Griinden muBte der Genauigkeitsgrad
der Reberschen Hohenbestimmungen ein bedeutend bes-
serer werden, als derjenige fiir die Punkte Pfindlers. Der
durchschnittliche mittlere Hohenfehler der Reberschen
Triangulationspunkte betrigt denn auch nur 412 cm.

Von der durch die Eidg. Landestopographie nach 1910
durch Revision und Umarbeitung des Reberschen Netzes
geschaftenen Landestriangulation I11./II1. Ordnung der Kan-
tone St. Gallen und Appenzell sind 39 Stationspunkte durch
direktes, geometrisches Nivellement, im Anschluf3 an das
schweizerische Landesnivellement, aber auch unter Beniit-
zung der kantonalen Hohenfixpunkte, in ithrer Hohenlage
bestimmt worden. Das sind 20 9, aller Stationspunkte. Die
AnschluBlnivellemente sind in der Regel kurz. Ihr 1 km-
Fehler liegt unter 41 cm. Es darf somit der Hoéhenfehler
der 39 nivellierten Triangulationspunkte zu +1 bis 2 cm
angenommen werden,

Obschon auf allen durch die Eidgenossische Landes-
topographie neu beobachteten Stationen auch die Hohen-
winkel gemessen worden waren, hat man darauf verzichtet,
dieses Winkelmaterial fiir eine neue, unabhingige Hohen-
berechnung I.-III. Ordnung systematisch zu verwenden.
Die Hoéhen der Hauptnetzpunkte wurden vielmehr grund-
sitzlich in Verbindung mit der Grundbuchtriangulation
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IV. Ordnung bestimmt, weil auch von dieser eine sehr grof3e
Anzahl von Stationspunkten, nizmlich von total 5006 Punkten
deren 827, also 16,6 9, durch direktes geometrisches Nivel-
lement, im AnschluB an das eidgendéssische und die kanto-
nalen Prizisions- und Fixpunktnivellemente, in der Hohen-
lage bestimmt worden waren. Diese ausgedehnten Nivelle-
mente haben es dann ermoglicht, viele der langen Bestim-
mungsvisuren vom trlgonometnschen Hoéhennetz auszu-
schalten und damit seinen Genaulgkeltsgrad zu erhéhen. In
Gebieten, wo keine nivellierten Punkthéhen zur Verfiigung
standen, besonders im Hochgebirge, wurden dann jeweils
noch die durch die Eidgendssische Landestopographie
zwischen Punkten III. Ordnung gemessenen Hoéhenwinkel
zur Verstirkung der Bestimmung der ersten Hauptpunkte
beigezogen.

Durch dieses Verfahren wurde eine gleichmiflige Ge-
nauigkeit der trigonometrischen Héhenbestimmung von der
I. bis zur IV. Ordnung erreicht. Aus dem Fehlernachweis
der Berechnungsakten geht hervor, daB sie sich fiir die ein-
zelnen Punkte zwischen 42 bis 3 cm bewegt. Sehr selten
und nur bei ungiinstigen oder unzureichenden Bestimmungs-
verhiltnissen konnte dieses gute Resultat nicht erreicht
werden, ' |

Aus diesen Darlegungen und zahlenmifBlig belegten
Fehlernachweisen geht hervor, da3, nachdem in fritheren
Zeitabschnitten, trotz groflen Anstrengungen und bestem
Willen der Beteiligten, fiir die Zukunft nur Unvollkommenes

geschaffen wurde, heute die Kantone St. Gallen und Appen-
~zell ein Netz von Triangulationspunkten I.-IV. Ordnung
besitzen, das als modernes, den heutigen und zukiinftigen
Vermessungsbediirfnissen vollkommen entsprechendes Werk
gelten darf. Seine Dauerhaftigkeit ist aber wesentlich ab-
hingig von der zuverlissigen Nachfithrung und Erhaltung
der Punkte gemiB den geltenden eidgendssischen Vor-
schriften.

Der im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand tretende
Kantonsgeometer, Herr A. Kreis, hat wihrend vier Jahr-
zehnten am Vermessungswerk des Kantons St. Gallen mit-
gewirkt, anfanglich als Verifikator fiir die Vermessungs-
arbeiten unter der Leitung des kantonalen Kulturingenieurs
Schuler, als das Vermessungswesen dem kulturtechnischen
Bureau angegliedert wurde. Nach dem Hinschied von Ing.
Schuler wurde das selbstindige kantonale Vermessungsamt
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geschaffen und vorh Regierungsrat Kantonsgeometer A. Kreis
als verantwortlicher Leiter bestimmt. Er hat wihrend seiner
langen Titigkeit als Verifikator und Kantonsgeometer die
Schaffung der trigonometrischen Vermessungsgrundlagen
IV. Ordnung mit groBem Verstindnis geférdert. Es ist ihm
besonders zu danken, dal3 der von der eidgendssischen Veri-
fikationsstelle im Jahre 1912 geforderten Erginzung und
Umarbeitung der bereits bestehenden kantonalen Forst-
triangulation IV. Ordnung, durch den kantonalen Trigono-
meter, Grundbuchgeometer H. Savary, in weitgehendem
Mafle entsprochen und dadurch die Qualitit der Vermes-
sungsgrundlagen auf jene Héhe gebracht wurde, die in den
Verordnungen und Instruktionen gefordert ist.

Der Nachfolger im Amt, Kantonsgeometer Hans
Braschler, wird es als seine besondere Aufgabe betrachten
miissen, die Erhaltung und Nachfiihrung der Vermessungs-
fixpunkte im Kanton St. Gallen so zu gestalten, daB diese
wichtigen Grundlagen fiir die Vermessungsaufgaben im
Kanton stets brauchbar zur Verfiigung stehen und in ab-
sehbarer Zeit nicht wieder neu geschaffen werden miissen.

II. Nivellement

Vor 186¢°. Im ersten, mit der Uberschrift ,,I. Triangu-
lation‘‘ versehenen Abschnitt ist darauf hingewiesen worden,
daBl im Jahr 1804 durch den fiir die Projektierung und den
Bau des Linthkanals als Experte der Linthkommission ein-
gesetzten groBherzoglich-badischen Rheinwuhrinspektor
'T'ulla, als primire MaBnahme vor allen iibrigen Einleitungs-
arbeiten, die ,,mdoglichst umstindliche und sorgfiltige Ab-
wigung der Linth von der Ziegelbriicke an bis in den Ziirich-
see’‘ gefordert wurde, und daB3 der Schanzenherr Johannes
Feer von Ziirich diese Aufgabe durchfiihrte. Feer bestimmte
das Gefille fir den Molliserkanal auf eine Lange von 13 000
FuB bis zum Walensee zu 38 FuB und dasjenige fiir die alte
FluBlange von Ziegelbriicke bis zum Ziirichsee auf eine
Strecke von 62 571 FuB zu 63,95 FuB8. Uber die Art dieser
Nivellemente und des dabei verwendeten Instrumentes ist
nichts Niheres bekannt, ebensowenig iiber die Anlage von
Hoéhenfixpunkten. Es darf angenommen werden, daB3 es sich
bei diesen Arbeiten um reine Wasserspiegelnivellemente
handelte, deren Resultate dann zur Berechnung der Kanal-
profile und der Gefillsverhiltnisse fiir die beiden Kanal-
projekte dienten. Spiter, im Jahr 1807, kamen dann in
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Weesen am Wallensee und in Ziegelbriicke an der Linth
Pegel zur Aufstellung. Die vielen, verheerenden Hochwasser
wihrend der ersten Hilfte des vergangenen Jahrhunderts
forderten das Bediirfnis nach systematischen Beobachtungen
der Wasserstinde der schweizerischen Fliisse und Seen,
so daB3 auch andernorts, darunter auch am Rheinlauf und am
Bodensee, solche Beobachtungsstationen errichtet wurden.
Mit der Zeit stellte sich auch die Erkenntnis ein, die Hohen-
lage der Nullmarke dieser Pegelstationen durch Metallfix-
punkte an geschiitzten Orten versichern zu miissen, da ohne
diese Riickversicherung die Beobachtungen fiir spitere Zei-
ten nur sehr beschrinkten Wert haben konnten. Als Muster-
beispiel schwebte den Befiirwortern dieser MaBnahme die
Bronzeplatte der ,Pierre de Niton vor, die 1820 von
W. H. Dufour im Hafen von Genf als erster solcher Fix-
punkte geschaffen wurde. Diese Bestrebungen nach Riick-
versicherung der Pegel fielen aber erst spiter auf fruchtbaren
Boden.

Die 1840er Jahre brachten dann die Griindung der zahl-
reichen Bahngesellschaften in unserm Land. Im Kanton
St. Gallen erwarben die ,,Vereinigten Schweizerbahnen*
(V.5.B.) fiir die Bahnlinien Wil-St. Gallen—Rorschach-
St. Margrethen—Sargans—Chur und Sargans-Wallenstadt—
Rapperswil die Bau- und Betriebskonzessionen und fiihrten
die Projekte und Bauten aus. Die Linien wurden in den
Jahren 1855 bis 1859 dem Betrieb iibergeben. Das Lingen-
profil des Bauprojektes der Strecke Eschlikon-Uzwil enthilt
auf den Meereshorizont bezogene Stationshéhen, die gegen-
iiber den heutigen Werten derselben Stationen um einen
durchschnittlichen Betrag von 41,27 m abweichen. Auf
welche Weise dieser Horizontunterschied zustande kam, ist
nicht ersichtlich, da in den noch vorhandenen alten Projekt-
plinen keine weiteren Angaben iiber die HéhenanschluB-
punkte zu finden sind. Auf andern Strecken ist dieser Hori-
zontunterschied nicht derselbe; z.B. auf der Strecke
Winterthur—-Eschlikon ist er 41,61, Rorschach-Romans-
horn -+1,44 m.

DaB die Hohengrundlagen fiir diese Projekte den damals
eben erschienenen Blittern IV und IX der Dufourkarte
1 : 100 000 entnommen worden sind, ist wohl kaum wahr-
scheinlich, da diese, wie wir bereits gesehen haben, gegen-
iiber den heute giiltigen Hohengrundlagen einen Horizont-
unterschied von durchschnittlich +2,55 m aufweisen.
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Es 1st anzunehmen, daB die fieberhafte Entwicklung der
Eisenbahnbauten in der Schweiz um die Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts das Bediirfnis nach zuverlissigen
Hohengrundlagen und topographischen Karten stark geltend
machte. Darum darf es nicht als Zufall bewertet werden,
wenn die geoddtische Kommission der schweizerischen Natur-
forschenden Gesellschaft, schon kurz nach ihrer Entstehung
im Jahr 1864, die Anlage eines groBziigig angelegten, durch
Hohenfixpunkte versicherten Prizisionsnivellements Dbe-
schloB, das von Genf ausgehend, Polygone in die Ostschweiz
und in den Tessin vorsah und daB wenige Jahre spiter
durch die eidgendssischen Behorden an die Verdéffentlichung
der topographischen Originalaufnahmen 1 :25000 und
1:50000, die Dufour fiir die Karte 1 :100 000 gedient
hatten, herangetreten wurde.

1865-1894. Dieses erste, 1887 vollendete Prizisions-
nivellement war ein wissenschaftlich zuverldssig durchge-
fiihrtes Werk, dem nur der praktische Nachteil anhaftete,
daB im Zeitpunkt seiner Veroffentlichung, im Jahr 1891,
bereits ein GroBteil der- Hohenpunkte verloren oder ver-
andert waren. Es bestand urspriinglich aus 321 durch
Bronzebolzen versicherten Fixpunkten, wovon 243 besonders
gut durch Bronzeplatten festgelegte Punkte als ,,Haupt-
punkte’ angesprochen werden konnten. Daneben waren
aber noch 2034 sogenannte ,,Steinpunkte‘‘ auf Fels, March-
steinen oder anderen mehr oder weniger soliden Objekten
angebracht worden. Besonders diese hatten unter der Zer-
storung durch duflere Einfliisse zu leiden. Im Kanton St. Gal-
len waren in den Jahren 1870 bis 1886 13 Bolzenpunkte und
68 Steinpunkte, zusammen also 81 Hohenpunkte versichert
und bestimmt worden. Erster Nutzniefler dieser Hohen-
angaben war der hydrometrische Dienst, damals dem eid-
genossischen ,,Baubureau’ des Departements des Innern
angegliedert.

Im Jahr 1888 begann dieses eidgendssische Amt mit der
Riickversicherung der Pegelnullpunkte durch Setzen von
Bronzeplatten und durch Anlage von Nivellementsziigen,
die mit sekundiren Bronzebolzen versichert wurden. Ende
1888 waren 43 solcher Fixpunkte, wovon 10 im Rheingebiet,
erstellt und 1903 waren es 3456. Die Zahl wuchs von Jahr
zu Jahr, so daBl 1909, im Zeitpunkt der Umwandlung des
hydrometrischen Dienstes des Baubureaus zur selbstindigen
Abteilung fiir Landeshydrographie, bereits schon 5294 solcher
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Bolzenpunkte bestanden, die dann bis zum Riicktritt des
ersten Direktors dieses neuen eidgendssischen Amtes im .
Jahr 1911 auf 6106 angewachsen waren. Fiir die spiteren
Jahre fehlt eine Statistik. Wie viele dieser Punkte auf die
Kantone St. Gallen und Appenzell entfielen, geht aus den
nachfolgenden Angaben hervor’.

Im Jahr 1902 iibernahm die Eidgendéssische Landes-
topographie die Revision und die Erhaltung des durch die
Geoditische Kommission erstellten und bereits halb zer-
fallenen Prizisionsnivellements und ab 1903 auch den Aus-
bau dieses Werkes zum Landesnivellement. Aus dem Um-
stand, daB gleichzeitig zwei verschiedene eidgendssische
Amter, das eine fiir die allgemeinen Bediirfnisse der Landes-
vermessung, das andere fiir das Spezialgebiet der Hydrometrie
undWasserwirtschaft, an denselben, durch die Natur gegebe-
nen Orten, unabhingig voneinander, Fixpunktgruppen ver-
sicherten, ergab sich eine unnétige Haufung von Punkten
und Hoéhenangaben, die erst unterblieb, nachdem das eid-
genossische Amt fiir Wasserwirtschaft auf die Anlage eigener,
durchgehender Nivellementslinien verzichtete und diese
Aufgabe ganz der Abteilung fiir Landestopographie iiberlief3.

Um den Bediirfnissen der Landesvermessung, der
Grundbuchvermessung, dem Wasserbau und der Wasser-
wirtschaft und dem Baugewerbe im allgemeinen entgegen-
zukommen, begann die Landestopographie erstmals im Jahr
1919 die Hohen aller vorhandenen eidgenéssischen Nivelle-
mentsfixpunkte in kantonsweise geordnete Verzeichnisse zu-
sammenzufassen und zu verdffentlichen. Sie sind betitelt:
Verzeichnis und Lagebeschreibung eidgendssischer Nivelle-
mentsfixpunkte mit Angabe ihrer Gebrauchshéhen (Pierre
de Niton 373,600). Die Verzeichnisse des Kantons St.' Gallen
und der beiden Appenzell erschienen im Jahr 1922 in erster
Auflage. Zu Nivellementslinien nach orographischen Ge-
sichtspunkten zusammengefaBt, gibt diese erste Auflage
Auskunft iber den Ersteller und die Art der Punktversiche-
rung, die ortliche Lage, die absolute Meereshéhe und das
Nivellementsoperat, aus dem die angegebene jingste Hohe
entstammt. Von den Punkten dieser ersten Auflage waren 39
von der Geoditischen Kommission, 322 von der Wasser-
wirtschaft und 450 von der Landestopographie gesetzt
worden.

Eine zweite Auflage vom Yahr 1934 enthilt dieselben
Elemente, ist aber durch die Beigabe von Lagezeichnungen
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fiir jeden Fixpunkt vorteilhaft erginzt. In der Zwischenzeit
von 1922 bis 1934 sind von der Landestopographie zahl-
reiche durchlaufende Neumessungen iiber bestehendeNivelle-
mentsziige und auch ortliche Erginzungen und Nachfiih-
rungen vorgenommen worden. Dabei konnten auch die
meisten der durch das Amt fiir Wasserwirtschaft und den
hydrometrischen Dienst in fritheren Jahren versicherten
Punkte mit einbezogen werden und sind deshalb in der zwei-
ten Auflage des E.N.V. mit Hohen der Landestopographie
angegeben. Diese herrschen nun vor und verleihen dem
Verzeichnis eine erhéhte Einheitlichkeit. Von den Punkten
dieser zweiten Auflage waren 23 von der Geoditischen Kom-
mission, 202 von der Wasserwirtschaft und 567 von der
Landestopographie gesetzt worden.

Wie sich die Zahl der durch die Landestopographie
selbst nivellierten Gebrauchshihen im Laufe der Zeit vermehr-
ten, und die Héhenangaben der urspriinglichen Ersteller an
Zahl zuriickgingen, zeigt folgender Auszug aus den E.N.V.
1922 und 1934 der Kantone St. Gallen und Appenzell.

Auflage E.N.V.

Herkunft der Hdéhenangabe Zeit 1922 1934
Anzahl:

1. Catalogue des Hauteurs  1870-1886 1 1

2. Wasserwirtschaft 1888-1910 206 68

3. Versicherungsnivellement 1893-1902 206 21

4. Landesnivellement seit 1903 387 702

Diese, in den Verzeichnissen der Eidgendssischen Lan-
destopographie zusammengefaBten Hohenfixpunkte unter-
liegen gemiB den durch das Justiz- und Polizeidepartement
erlassenen ,,Weisungen‘‘ vom 14. Mirz 1932 der Nachfiih-
rungspflicht, weil sie fir den Aufbau der Grundbuchver-
messung verwendet werden. Laut Art. 5 dieser Weisungen
hat der Kanton Gefihrdungen, Beschidigungen oder Ver-
luste der Punkte lediglich zu melden; die Erhaltung oder der
Ersatz ist, um die Einheitlichkeit des Werkes nicht zu stéren,
ausschlieBlich Aufgabe der Landestopographie.

Neben diesen Verzeichnissen aller eidgenossischen
Hohenfixpunkte bestehen auch noch Verzeichnisse der Kan-
tonalen Fixpunkit-Nivellemente. In den Jahren 1917-1922 hat
der Kanton St. Gallen durch Grundbuchgeometer A. Denz-
ler des Vermessungsamtes in verschiedenen Kantonsteilen
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12 Nivellementspolygone von total 148 km Linge durch
148 Bronzebolzen und 475 Eisennieten in 189 zusammen-
gefaf3ten Gruppen versichern lassen. Diese Hohenpolygone
sind im Anschlu3 an die eidgendssischen Fixpunkte gemil3
den Vorschriften der Instruktionen vom 15. Dezember 1910
und 10. Juni 1919 mit einem ZeiBnivellier IT und einer Holz-
latte einnivelliert. Eines dieser Polygone (Uznach—Schinis)
ist 1923 von der Landestopographie revidiert worden und
dessen Punkte sind dann in das E.N.V. 1933 eingegangen.
Das Polygon von Ragaz nach Kunkels und Bad Pfifers,
sowie nach Vittis und St. Martin, ist von der Landestopo-
graphie in den Jahren 1921/1922 erstellt worden, gilt aber
als kantonales Nivellement.

Wihrend den Jahren 1912 bis 1915 fiihrte die Landes-
topographie im Auftrag des Kantons Appenzell A.-Rh. das
‘einheitliche kantonale Fixpunktnivellement durch, das den
allgemeinen Bediirfnissen des StraBen- und Wasserbaus ent-
gegen kam und auch gleichzeitig der entstehenden Grund-
buchtriangulation IV. Ordnung als Hohengrundlage diente.
In Hohenpolygonen von zusammen 65,6 km Linge wurden
163 bronzene Lochbolzen und 97 eiserne Nieten, in iiblicher
Weise in Gruppen geordnet, versichert und mit einem Zeif3-
Nivellier, groBer Typ, und zwei Reversionsmiren von
J. Schwank, Ingenieur der Landestopographie, mit vorziig-
lichen Anschlufiresultaten gemessen.

Im AnschluB an diese Nivellemente fithrte Grundbuch-
geometer R. Dumelin im Jahr 1912 im Kanton Appenzell
I.-Rh.langs den HauptstraBen ein dhnliches Fixpunktnivelle-
ment von 25 km Linge mit 60 Bronzebolzen und 27 Eisen-
nieten durch und beniitzte diese Héhen auch als Grundlage
fiir die trigonometrische Hohenrechnung seiner Grundbuch-
triangulation IV. Ordnung, die er ebenfalls im Auftrag des
Kantons im gleichen Zeitpunkt erstellte.

Alle diese kantonalen Fixpunktnivellemente stiitzen sich
auf den neuen Horizont P.d.N. = 373,600.

Der Vollstindigkeit halber sei noch vermerkt, daf3 die
Stadt St. Gallen am 1. Januar 1908 ein Verzeichnis ihrer
Héhenfixpunkte herausgegeben hat, deren Hohen sich auf
den Horizont Bourdaloués, P.d.N. = 374,052 bezogen, das
dann aber in einer zweiten Auflage von 1919, unter dem
Zwang der Vereinheitlichung der schweizerischen Vermes-
sungsgrundlagen, ebenfalls dem neuen Horizont 373,600
angepal3t wurde.
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Auch die Gemeinde Wattwil hat durch Grundbuchgeo-
meter E. Buser bei Anla der Parzellarvermessung im
Jahr 1925 ein Netz von Héhenfixpunkten versichern und
nivellieren lassen, das den Baubediirfnissen dieses indu-
striellen Gemeinwesens gerecht wird.

Die graphische Darstellung der Hohenpolygone gibt eine
Ubersicht iiber diejenigen Kantonsteile und Talschaften,
welche von den eidgendssischen und kantonalen Nivelle-
menten durchzogen sind.

Damit sind die wesentlichsten Daten iiber die geoda-
tischen Grundlagen fiir die Vermessungen in den Kantonen
St. Gallen und Appenzell zusammengetragen. Dem auf-.
merksamen Leser kann nicht entgangen sein, da alle be-
schriebenen Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert eine
sehr kurze Lebensdauer aufweisen. Es ist dies, wie aus den
Untersuchungen mit aller Deutlichkeit hervorgeht, weniger
einem geringen Genauigkeitsgrad der errechneten Resultate
als vielmehr der ungeniigenden Versicherung der Punkte
zuzuschreiben. Die jiingsten Triangulationen I. bis IV. Ord-
nung, wie auch die eidgendssischen und kantonalen Nivelle-
mente, sind nun frei von diesem Mangel. Aber damit ist ihre
dauernde Erhaltung fiir die fernere Zukunft noch nicht ge-
sichert. Um diese sicherzustellen ist, wie bereits mehrmals
betont wurde, die bedingungslose Befolgung der eidgends-
sischen und kantonalen Vorschriften iiber die Nachfiihrung
der Vermessungsfixpunkte, im besonderen der ,,Weisungen‘‘
des schweizerischen Justiz- und Polizeidepartements vom
14. Mirz 1932, notwendig. Mit der Innehaltung dieser Vor-
schriften wird das heute noch tadellos intakte Werk bestehen
bleiben, bei ihrer Nichtbefolgung wird es zerfallen.

Tllustrationen

Abbildung 1. Englischer Spiegelsextant von Gilbert und Whrigt.

Abbildung 2. Hauptdreiecke fiir die Spezialkarte des Rheintals von
Joh. Feer 1796. _

Abbildung 3. Linthkorrektion 1807. Koordinatenverzeichnis und

Lageplan. .

Abbildung 4. Hauptdreiecksnetz Nordostschweiz 1794-1814 (Feer-
Pestalozzi).

Abbildung 5. Hauptdreiecksnetz St. Galler Oberland 1818
(J. J. Frey).

Abbildung 6. Hauptnetz des ersten Alpeniiberganges 1826-32
(Buchwalder).



— 141 —

Abbildun,%r 7. Dreiecksnetz des Kantons St. Gallen 1847 (Esch-

mann.

Abbildung 8. Ausschnitt aus der Eschmannschen Karte des Kan-
tons St. Gallen.

Abbildung 9. Gibris A und B. Pyramide mit Pfeiler, Holzturm,
Stangensignal.

Abbildung 10. Gibris, Astronomische Pfeiler.

Abbildung 11. Dreiecksnetz II.-III. Ordnung der Kantone St. Gal-
len-Appenzell, von Ing. Reber 1898/1902.

Abbildung 12. Netzplan der Landestriangulation I.-III. Ordnung
uiber die Kantone St. Gallen-Appenzell, Eidgendssische Landes-
topographie 1898/1921.

Abbisl)dung 13. Nivellement St. Gallen und Appenzell; Stand auf
1942, ' :

Literaturverzeichnis

L. HlngQR., Geschichte der Vermessungen in der Schweiz, Ziirich
72

2. Zach, Freiherr v.: Geograph. Ephemeriden 1797, Band III;

Landesbibliothek. Uber die trigonometrische und astrono-
mische Vermessung des Rheintales in der Schweiz.

Sammlung der historischen Karten der Eidgendssischen Landes-

topographie Wabern/Bern.

Notizenblatt, offizielles, die Linthunternehmung, 1. Band, Lan-

bibliothek.

Weyrauch, Der Escher-Linthkanal, Ziirich 1868.

Vergleichstabellen der neuen schweizerischen Mafle und Ge-

wichte. Hallersche Buchdruckerei Bern, 1838, p. 11.
Die Schweizerische Landesvermessung 1832-1864 (Geschichte
der Dufourkarte). Eidg. Top. Bureau Bern 1896.
Eschmann J¥. Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen
in der Schweiz. Zirich, Orell-FiiBli & Co., 1840.
. Manuskriptbinde des Staatsarchivs St. Gallen betr. die topo-
graphische Karte Eschmanns von 1825 bis 1857.

10. Berechnungsbiénde der Triangulationen von Eschmann, Pfind-
ler und Reber aus dem Archiv der Landestopographie.

11, Berechnungsakten der Landestriangulation I.-III. Ordnung
St. Gallen-Appenzell aus dem Archiv der Landestopographie.

12. Resultatbinde und Verifikationsberichte der Forsttriangula-
tionen und Grundbuchtriangulationen IV. Ordnung. St. Gal-
len-Appenzell aus dem Archiv der Landestopographie.

13. ,,Catalogue des Hauteurs der Schweiz. Geoditischen Kom-
mission 1891.

14. Lieferungen 2, 4, 5, 6 Prizisionsnivellement der Eidg. Landes-
topographie 1895/97.

15. Hilfiker ¥., Dr., Untersuchung der Hohenverhiltnisse der
Schweiz. Bern 1902,

16. Zilly H., Der Bronze-Fixpunkt auf Pierre du Niton und seine
absolute Meereshéhe. Sonderdruck aus der Schweizerischen
Bauzeitung, Mai 1917,

17. Die Entwicklung der Hydrometrie i. d. Schweiz. Eidg. Hydrom.
Bureau Bern 1907.

Wabern/Bern, Juli 1942,



	Geodätische Grundlagen der Vermessungen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell I.-Rh. und A.-Rh. [Schluss]

